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§ 80 ARHG Vollziehung
 ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, mit Ausnahme des § 6, ist der Bundesminister für Justiz, hinsichtlich der

§§ 2 und 42 bis 49 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, hinsichtlich des § 6 die Bundesregierung

betraut.

(2) Der Bundesminister für Justiz hat die zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Vorschriften,

insbesondere über den im Verkehr mit ausländischen Behörden einzuhaltenden Geschäftsweg, über die

geschäftsordnungsmäßige Behandlung, über Form und Inhalt von Ersuchen, Mitteilungen und Unterlagen im

Auslieferungs- und Rechtshilfeverkehr und in Angelegenheiten der Übernahme der Strafverfolgung, der Überwachung

und der Vollstreckung, über den Anschluß von Übersetzungen sowie über die Erledigung von Ersuchen ausländischer

Behörden und die Durchführung einer Auslieferung oder Ausfolgung durch Verordnung zu erlassen.
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